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n.e. = nach TrinkwV nicht erforderlich / n.n. = nicht nachweisbar / n.B = nicht Bestandteil der Aufbereitung        
       
1) Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, berechnet auf Grundlage der maximalen Freisetzung nach       
den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis.       
       
2) Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Absatz 3 der TrinkwV 2023  gelten folgende Grenzwerte: 20/mL unmittelbar nach       
Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser, 100/mL am Zapfhahn des Verbrauchers.       
       
3) Untersuchung im Rahmen des vereinfachten Screenings auf radioaktive Parameter im Trinkwasser. Der Parameterwert für die Richtdosis gilt ohne       
weitere nuklidspezifische Untersuchungen ebenfalls als eingehalten, wenn die Gesamt-Alpha-Aktivität gleich oder weniger als 0,05 Bq/L beträgt.       
       
4) Der Wert für Chlorit gilt als eingehalten, wenn nicht mehr als 0,2 mg/L Chlordioxid zugegeben werden.       
5)       
  Angaben als Mittelwert. In der Landeswasserzone variiert die Gesamthärte zwischen 11,5 °dH und 14,0 °dH, kurzzeitig kann es zu Spitzenwerten von       
       
       
* Angabe nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2013 (BGBl. I S. 2538):       
Härtebereich „weich“: weniger als 1,5 mmol Calciumcarbonat pro Liter, d.h. kleiner 8,4 ºdH (Grad deutscher Härte)       
Härtebereich „mittel“: Calciumcarbonatgehalt zwischen 1,5 und 2,5 mmol pro Liter, d.h. zwischen 8,4 und 14 ºdH (Grad deutscher Härte)       
Härtebereich „hart“: mehr als 2,5 mmol Calciumcarbonat pro Liter, d.h. mehr als 14 ºdH (Grad deutscher Härte)       



 

 

 


